
Aus der "Schweizer. Fischereizeitung". In Nr. 11 (November 1927) hat 
Dr. Hans WaUer Schmidt einen Artikel veröffentlicht «Eisvogel und Fischer», 
der mit ersterem nicht zu streng ins Gericht geht, was anerkanht sei. 

In Nr. 1 (Januar 1928) bringt der nämliche Verfassereinen Artikel übe~ 
die Rabenkrähe, der verschiedene Mängel hat und dann ungesetzliche V er~ 
nichtungsmethoden (Tellel'eisen dc.) empfiehlt. Wir nehmen' die Krähen nicht 
in Schutz, aber Isolche Sachen wären in einer schweizerischen Zeitschrift 
wohl besser zu streichen. Die redaktionene Nachscht;ift, dass diese Mittel 
verboten seien, kann leicht so aufgefasst. werden: «Wie mari's macht, wisst 
Ihr nun; aber lässt Euch dabei nicht erwischen ! » 
. In Nr. 10 (Oktober 1927) ist eine Notiz zu lesen: «Fischadler am 
Wallensee », wonach ein Fischadler im Sommer 1927 am Wallensee beob
achtet wurde. Es wird erwähnt, dass der letzte Fischadler im Gebiet unfern 
von W,eesen am -?O. November 1895 durch den Jäger Pius Zimmermannn iri 
Hof-Weesen geschossen wurde. '« Dieser arge Räuber» heisstes von ihm. 
Ob innert den 35 Jahren seit dem Verschwinden des Vogels sich der Fisch
stand dementsprechend gehoben hat? 

In Nr. 12 (Dezember 1927) . ist von N, ein Artikel «Fischreiher l» zu 
lesen, der davon berichtet,. dass im Bezirk Ahdelfingen der Reiher .so zahl
reich sei, dass er der Fischerei sehr gefährlich .-werde. Er ruft den früheren 
Zeiten, wo in den an die Thur angrenzenden Wäldern «jährlich eine grosse 
Anzahl junger Reiher gefangen und vernichtet» wurden.. Die Redaktion 
macht dazu. folgende Bemerkung: .« Nachdem Bundesgesetz, über Jagd und 
Vogelschutz ist das AU$nehmen. von Eiern und Jungen geschützter Vögel 
gänzlich verboten und unter Strafe gesIellt.» Dieser zutreffende Hinweis 
freut uns,. und er möge von den Fischern Beachtung finden, denn bisher wäre 
oft Grund vorhanden gewesen, strafend einzuschreiten. Und bei diesem 
Anlass ein Wort wegen den Brutr,eservationen für Wasservögel. Auch letztere 
haben schwer unter den veränderten Verhältnissen zu leiden, ganz wie die 
Fische. Nun kann man aber nicht ähnlich dem Laichfischfang ein «Brut
eiervogeUang» durchführen und Brutanstalten würden wenig nützen. Des-
halb sind Reservationen nötig! JI. H. 

Aus den Verhandlungen der Berufsiischer. Am 23. Oktober 1927 fand 
in Auvernier die 3. Generalversammlung des schweizerischen Berufsfischer
verbandes statt. Laut «Schweizerische Fischerei-Zeitung» Nr. 11 (Novem
ber 1927) wurde ein Thema wie folgt. behandelt : 

«In der allgemeinen:- Umfrage wird auf die im eidg. Fis.chereigesetz vor
gesehene Bekämpfung 'Schädlicher Ti,ere'und Vögel hing\lwiesen und bedauert, 
dass .trotz derUnzweideutigkeit von Gesetz und Vollziehungsverordnung die 
Interessen der Fischerei nicht besser gewahrt· werden. Der Verbandsvor
stand sollte :sich mit der Frage befassen und dafür sorg,en, dass gewisse Na
turschutzbestrebungen nicht die Oberhand gewinnen zum 'Schaden der Fi
scherei. - Nachdem der eidg. Fischereiinspektor auf die Schwierigk!eiten in 
der Behandlung des Wunsches hingewiesen hat, indem die neuen Bestim
mungen des eidg. Jagd- und V ogelschutzgesetz,es dem Fischereigesetz Ein
schränkungen auferlegen, nimmt der Präsident die Anregung zur weitem 
Prüfung entgegen. Hoffentlich gibt es bei der Revision des Fischereigesetzes 
Gelegenheit, der allzu grossen Rücksichtnahme auf Bestrebungen des Natur-
schutzes wirksam entgegenzutreten.» . 

Der Korrespondent zeichnet l\. H. Es dürfte der nämliche sein, der in 
der «Thurgauer Zeitung» Nr. 281, vom 30. November 1927, mit einem Ar
tikel «Reservation am Bodensee » gegen die Schaffung ,eines Schutzgebietes 
bei Romanshorn Stellung genommen hat. In Nr. 293 vom 14. Dezember der 
nämlichen Zeitung wurde ihm eine Antwort. Es wird dort dem betreffenden 
A. H.-Korr\lspondenten das Zeugnis ausgestellt, dass er den Standpunkt der 
Fischer in r,echt geschickter Weise vertr,eten habe. Mag sein. Ob aber nicht 
doch ziemlich viel Kurzsichtigkeit dabei ist? Dessen sind wir nunmehr über
zeugt, nachdem wir die Ausführungen des nämlichen A. H. in der «Schweizer. 
Fischereizeitung», Nr.1/1928, gelesen haben, in denen sogar ein Ausfall gegen t 

uns,er neues Schutzgebiet am Steinegger- und Nussbaumersee nicht fehlt. ' 
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